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D I E T E R H E N N I G 

Z u neuveröffentlichten Bruchstücken 
der <Acta Alexandrinorum>* 

In Verbindung mi t einem historischen Einordnungsversuch von P. Oxy. 1089, der 
ein Zusammentreffen des ägyptischen Präfekten A . Avillius Flaccus mi t führenden 
Persönlichkeiten Alexandrias schildert, wurden i m vorangehenden Band dieser 
Zeitschrift auch einige allgemeine Bemerkungen zu Thematik und Tendenz jener 
subliterarischen Gattung gemacht, die man allgemein als <Alexandrinische Mär
tyrerakten) bzw. <Acta Alexandrinorum> zu bezeichnen pflegt. Dabei wurde ge
zeigt, daß es sich, entgegen früher vertretenen Ansichten, weder u m ein i m 3. Jahr
hundert kompiliertes Einheitswerk noch um Abschriften von Originalprotokollen 
handeln kann, sondern daß diese durch die ständige Anwendung des Dialogs 
charakterisierten Aufzeichnungen, die die Beziehungen zwischen Rom und Alexan
dria, und zwar ohne eine durchgehende romfeindliche Tendenz, zum Gegenstand 
haben, i n ihren Anfängen bis i n die 1. Hälfte des 1. Jahrhunderts zurückreichen. 

Diese Beobachtungen, insbesondere auch die Vermutung einer Aufzeichnung 
bald nach den jeweils geschilderten Ereignissen, werden durch zwei weitere, von 
P. J. PARSONS i m 42. Band der Oxyrhynchos-Papyri (1974) veröffentlichte Bruch
stücke bestätigt. P. Oxy. 3020 enthält die Anfangsteile zweier Kolumnen, von 

* Hinweise auf die, insbesondere bei einigen Einzelfragen, äußerst umfangreiche wis
senschaftliche Literatur wurden soweit als möglich eingeschränkt. Im Folgenden wird ohne 
weitere Diskussion von der heute mit wenigen Ausnahmen ( D E SANCTIS, MOMIGLIANO) 
allgemein akzeptierten Ansicht ausgegangen, daß die in Alexandria ansässigen Juden nicht 
im Besitz des alexandrinischen Vollbürgerrechts waren. J. HOPP und M . WÖRRLE, die die 
vorliegende Untersuchung im Manuskript gelesen haben, bin ich für zahlreiche Anregungen 
und Verbesserungsvorschläge zu großem Dank verpflichtet. 

Sofern nicht anders angegeben, werden nur mit dem Namen des Verfassers zitiert: 
J. P. V. D. BALSDON, The Emperor Gaius, Oxford 1934; H . I . BELL, Jews and Christians in 
Egypt, Oxford 1924 ( = BELL, Jews and Christians); ders., Juden und Griechen im römi
schen Alexandria, Leipzig 1926 ( = BELL, Juden und Griechen); A. MOMIGLIANO, Claudius 
the Emperor and His Achievement2, Cambridge 1961; H . MUSURILLO, The Acts of the Pa
gan Martyrs, Oxford 1954; ders. (ed.), Acta Alexandrinorum, Leipzig 1961 ( = Μ ) ; Ε. SCHÜ
RER, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi P~4, Leipzig 1901; E. M . 
SMALLWOOD, Philonis Alexandrini legatio ad Gaium2, Leiden 1970; V. TCHERIKOVER, Cor
pus Papyrorum Iudaicarum ( = CPJ), Bde. I—II, Cambridge/Mass. 1957. 1960; ders., Hel
lenistic Civilization and the Jews, Philadelphia 1959 ( = TCHERIKOVER, Hellenistic Civili
zation). 
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denen die erste sich als Einleitung eines Schreibens des Augustus aus dem Jahre 
10/9 v. Chr. erweist, i n dem er offenbar auf ihm von alexandrinischen Gesandten 
nach Gallien überbrachte Beschwerden über Zustände und Vorfälle i n den vor
angegangenen Jahren antwortet. Briefe finden sich in den <Acta Alexandrinorum> 
mehrfach, so i m sog. Gerusia-Papyrus und i n den <Acta Athenodori>.1 Auch der i m 
selben Band publizierte Brief Trajans an Alexandria (P. Oxy. 3022) könnte nach 
der Meinung von PARSONS (a. a. Ο. S. 76 f.) i n irgendeiner "Weise zu den <Acta 
Alexandrinorum> i n Beziehung stehen. 

Die zweite Kolumne von P. Oxy. 3020 bietet einige wenige, zumeist unvoll
ständige Zeilen eines Berichts über eine alexandrinische Gesandtschaft an Augu
stus, wobei es sich um diejenige handeln dürfte, auf die der vorangestellte Brief 
Bezug nimmt. Die drei (?) Gesandten, nämlich der nicht namentlich genannte 
Exeget, ferner Theodoros und Harpokrat ion (bzw., weniger wahrscheinlich, A r i 
stokration), sprechen dabei zu verschiedenen Themen, die Ägypten (d. h . doch 
wohl die Chora), den Idios Logos und Alexandria betreffen, wobei es allerdings 
wegen des Textzustandes unklar bleibt, ob diese dann noch weiter eingegrenzt 
worden sind. Eine über die bereits von PARSONS getroffenen Feststellungen hin
ausgehende historische Interpretation scheint nicht möglich zu sein. Doch steht 
dieses neue Fragment, wie bereits PARSONS richtig betont hat, i n engem Zusam
menhang mi t P. Oxy. 2435 (Ansprache des Germanicus in Alexandria, Bericht 
über eine Gesandtschaft an Augustus aus dem Jahre 13 n . Chr.) und besonders 
mi t PS 11160 ( = Μ Ι : Plädoyer für die Einrichtung einer alexandrinischen βουλή), 
dessen Zugehörigkeit zu den Akten nunmehr als erwiesen, dessen Datierung in 
die Zeit des Augustus als sehr wahrscheinlich angesehen werden muß. Da der 
Schriftcharakter aller drei Stücke auf dieselbe Abfassungszeit, nämlich die 1. Hälfte 
des 1. Jahrhunderts, hinweist (PARSONS a. a. Ο . S. 70), ergibt sich, daß die Akten
literatur unmittelbar i m Anschluß an die jeweiligen Ereignisse entstanden ist. 
Zwischen P. Oxy . 2435 und 3020 besteht eine interessante Parallele auch noch da
r in , daß beidemal ein Gesandtschaftsbericht mi t einem stärker dokumentarisch 
ausgerichteten Stück zusammengestellt ist, wobei allerdings bei 2435 die Beziehun
gen zwischen der Germanicusrede auf dem Rekto und dem Gesandtschaftsbericht 
auf dem Verso nicht näher zu bestimmen sind, obwohl sie durch die Identität des 
Schreibers nahegelegt werden. Insgesamt sind jetzt sieben (bzw., wenn man P. 
Fouad 8 = Μ V Β dazurechnen w i l l , acht) Auszüge aus frühen, d. h . i n das erste 
Jahrhundert gehörenden, Fassungen der <Acta Alexandrinorum> bekannt: Z w e i 
Gesandtschaftsberichte und ein Brief des Augustus, die Rede für die βουλή, schließ
lich die Ansprachen des Germanicus und des Vespasian,2 sowie der unten noch zu 
besprechende Text. Anhaltspunkte für eine romfeindliche Tendenz finden sich 

1 Gerusia-Papyrus: Μ I I I col. I I I Ζ. 25ff.; <Acta Athenodori>: Μ X col. Π Ζ. 28ff. 
2 Η . GERSTINGER, Anz. d. Österr. Akad. d. Wiss., phil.-hist. K l . 1958, Nr. 15, 195 ff. In 

P. Oxy. 2725, einem Privatbrief vom -29. April 71, fällt im Zusammenhang einer knappen 
Schilderung vom Einzug des Titus in Alexandria der Ausdruck τα δε ακτα των τιμών. 
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ebensowenig wie Hinweise auf die vielberufene Rahmenerzählung. In allen frühen 
Stücken ist der Eindruck besonderer "Wirklichkeitsnahe und Zuverlässigkeit be
merkenswert, die man dieser A r t von Aufzeichnungen historischer Ereignisse bis
her durchaus nicht zubilligen woll te . 

Nähere Betrachtung verdient das zweite Stück P. Oxy. 3021. Seine Zugehörig
keit zu den <Acta Alexandrinorum> kann m i t dem Herausgeber als gesichert ange
sehen werden, da eindeutig das für sie typische Protokoll einer Verhandlung vor 
dem Kaiser vorliegt. Der Schrift nach ist es ebenfalls i n das 1. nachchristliche Jahr
hundert zu setzen. Wie der unten abgedruckte Text zeigt, sind die Zeilenenden 
einer Kolumne erhalten, Spuren einer weiteren Kolumne sind nach den Angaben 
PARSONS am rechten Rand noch zu erkennen. 

col. 1 

] . κ ο υ [ . . . . ] . αρα .[ 
] . ας κα ι έκάθισεν 

] ταϋτα υ συ[ν]καθημε-
μ] ετα ταϋτα εισήλθαν 

5 ] Τιβέριος Κλαύδιος 
]ς 'Ισίδωρος Διονυσίο(υ) 
] . πρέσβεις πάντες 

αύ]τοκράτωρ σεβαστέ 
Άλε|]ανδρέων πρέσβεις 

10 ] αιών λέγετε 
]θα σε κύριε σεβαστέ 

] προόντα τοις Ίουδαίοις 
] . α νΰν έστέρηνται 
]ν άλλα της των θεών 

15 ] . εν τοις ίεροΐς αυτών 
] πατεμπατοϋνται 

]νομενο[..] . υ . . 

Die Worte και έκάθισεν (Ζ. 2) sind aller Wahrscheinlichkeit nach auf den Kaiser 
zu beziehen.3 I n der nächsten Zeile dürfte der Auf t r i t t des Konsiliums berichtet 
worden sein, dessen Anwesenheit und M i t w i r k u n g auch sonst aus den Akten be
kannt ist.4 Nach dem Muster der <Acta Isidori> (vgl. A n m . 4) lassen sich die Zeilen 
3-4, natürlich nur exempli gratia und dem ungefähren Sinn nach (zumal auch die 

3 Vgl. P. Oxy. 2435 ν Ζ. 30f.: [ . . . ] . 6" ώρας r έκάϋισεν ό Σε|[βαστός]. Nach der Ver
mutung von A. V. PREMERSTEIN, Z U den sogenannten alexandrinischen Märtyrerakten, 
Philol. Suppl. 16, 2, 1923, 21 f., bezieht sich auch das έκάθισεν in ree. A col. I Ζ . 16 der 
Isidorosakten ( Μ IV) auf den Kaiser. 

4 <Acta Isidori>: Μ IV ree. A col. I I Ζ. 5: συνκα[ϋημένων αύτφ] | συνκλητικ[ώ]ν εϊκο[σ]ι; 
ferner Ζ. 13f.: oi συν]|καΦημένοι [π]άντες σ[υνκλητικο'ι; ree. Β col. Ι Ζ . I f . , 9f.; außerdem 
werden ree. A col. I Z . 1 f. und Z. 8 Mitglieder des Konsiliums namentlich genannt. Vgl. 
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Zeilenlänge nicht zu ermitteln ist), etwa folgendermaßen ergänzen: . . . και έκάθι-
σαν μετά] ταϋτα υ (1. οι) συ[ν]καθημέ|[νοι αύτω συγκλητικοί (vielleicht mi t Angabe 
einer Zahl). μ]ετά ταΰτα εϊσήλθαν|. Nunmehr treten die alexandrinischen Gesand
ten ein, von denen ein Name, nämlich Isidoros, Sohn des Dionysios, vollständig 
erhalten ist, während bei dem zweiten, T i . Claudius, gerade der entscheidende 
Bestandteil, nämlich das cognomen, fehlt. Es folgt die Begrüßung des Kaisers durch 
die Gesandten der Alexandriner (Z . 8), die i n Z . 9 noch einmal genannt sind, w o 
sich der Zusammenhang allerdings ebensowenig erraten läßt wie bei πρέσβεις 
πάντες in Ζ . 7. Die Aufforderung, das W o r t zu ergreifen (Z. 10), ist jedoch, wie 
bereits PARSONS vermutet hat, nach den Überresten der folgenden Textpartie zu 
schließen, an Vertreter der Juden gerichtet. Sie könnte vielleicht gelautet haben: 
πρέσβεις °Ιουδ]αίων λέγετε. Diese bitten um die Wiederherstellung früherer Rechte, 
die ihnen i m Augenblick gewaltsam vorenthalten werden (Z. 11): . . . μ ε ] Μ σε 
κύριε σεβαστέ | (Anzahl der fehlenden Buchstaben unbekannt) τα δίκαια? τα] 
προόντα τοις Ίουδαίοις | ] . α νΰν έστέρηνται. Die bis zu diesem Punkt ge
machten Beobachtungen können, von dem rein hypothetischen Wort laut der Er
gänzungsvorschläge abgesehen, einen hohen Grad an Wahrscheinlichkeit für sich 
in Anspruch nehmen. Schwieriger w i r d es, dem Folgenden noch einige Erkennt
nisse abzugewinnen. Da in Z . 14 von den (!) Göttern (των ! θεών) und in Z . 15 von 
ihren (?) Tempeln die Rede ist, läßt sich vermuten, daß nunmehr ein alexandri-
nischer Gesandter das W o r t ergriffen hat. Sofern κατεμπατοΰνται i n Z . 16 mi t dem 
vorangehenden ] . εν ( = εν?) τοις ίεροϊς αυτών (sc. Φεών?) i n Zusammenhang steht, 
w i r d von Verwüstungen in den Tempeln berichtet.8 

Bereits PARSONS hat, wenn auch unter erheblichen Vorbehalten, die nahelie
gende Vermutung ausgesprochen, daß es sich hier um einen Ausschnitt aus den 
Isidorosakten handeln könnte.6 I m Folgenden soll versucht werden, diese Ver
mutung, allerdings in korrigierter Form, weiter zu begründen und auszubauen: Ein 
erster sicherer Anhaltspunkt ergibt sich daraus, daß die beschriebenen Ereignisse 
in das 1. Jahrhundert gehören und daß es um eines der Standardthemen der <Acta 
Alexandrinorum>, nämlich um die Auseinandersetzung zwischen Griechen und 

ferner P. Oxy. 2435 ν Ζ. 34; <Acta Hermaisci>: Μ V i l i col. I I Ζ. 26 f. col. I l l Z. 42 und 47; 
<Acta Athenodori>: Μ X frg. 2 col. I I Ζ. 62. 

5 Das Verb κατεμπατεϊν bzw. κατεμπατείσθαι ist bisher nicht belegt. Da έμπατεΐν <hin-
aufsteigen>, <auf etwas treten> (los. bell. lud. 6,431: νεκρούς σεσωρευμένους έμπατοΰντας, 
gemeint sind die römischen Soldaten bei der Durchsuchung der unterirdischen Gänge nach 
der Eroberung Jerusalems), ferner auch <zertreten, zerstampfen> (Poll. 7,151 beim Keltern 
der Trauben) bedeutet, wird man κατεμπατεΐν als <niedertreten>, <zu Boden treten» auf
zufassen haben. 

6 Die von ihm ebenfalls in Erwägung gezogenen Diogenes- (M V) und Hermiasakten 
(M VI) kommen hingegen schwerlich in Betracht. Soweit der erhaltene Text erkennen läßt, 
haben die Juden und die sog. <jüdische Frage> in beiden Fällen keine Rolle gespielt. Auch 
sonst finden sich keinerlei Bezugspunkte. Zu den Diogenes- und Hermiasakten vgl. M u -
SURILLO 141 ff. ι 
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Juden, geht. Bis zum Regierungsantritt Trajans sind drei große Zusammenstöße 
zwischen der griechischen Bevölkerung Alexandrias und der beträchtlichen jüdi 
schen Minderheit bekannt:7 das offenbar mi t Duldung des damaligen Präfekten 
A. Avill ius Flaccus durchgeführte Pogrom des Jahres 38, die von den Juden in 
szenierten Ausschreitungen bei der Nachricht vom Tode Caligulas und zuletzt die 
mi t einem furchtbaren Gemetzel unter der jüdischen Bevölkerung endenden 
schweren Unruhen während der Präfektur des jüdischen Renegaten T i . Iulius Alex
ander. Ob auch dieser letzte Zwischenfall ein Nachspiel i n Rom hatte, läßt sich 
nicht ermitteln. I m Anschluß an die beiden ersten gewalttätigen Ausschreitungen 
haben hingegen Verhandlungen vor Caligula und Claudius stattgefunden. Diese 
beiden Möglichkeiten gil t es zunächst ins Auge zu fassen. 

Das Pogrom unter Flaccus hatte für die jüdischen Bewohner von Alexandria 
schwerwiegende Konsequenzen. Die Einzelheiten der Verfolgungen, die ihren 
Höhepunkt i n der teilweisen Zerstörung bzw. Entweihung der Synagogen durch 
das Aufstellen von Statuen Caligulas fanden, brauchen hier nicht weiter dargelegt 
zu werden. Das Ergebnis war, daß die Juden die Möglichkeit der freien Religions
ausübung und der Beibehaltung des <von den Vorfahren überkommenen Brauch-
tums> verloren, also von Rechten, die die römische Besatzungsmacht ausdrücklich 
garantiert hatte.8 Ferner hatte sie der Präfekt als ξένοι und έπήλυδες gebrand
markt9 und ihnen damit das Residenzrecht zumindest außerhalb des ihnen ur
sprünglich zugewiesenen Wohnbezirkes bestritten.10 Dazu kam dann noch der Ver-

7 Die beste und ausführlichste Schilderung dieser Vorgänge findet sich bei TCHERIKOVER, 
CPJIS. 65-74. 78-80; vgl. auch H . I . BELL, JRS 31,1941,14 ff. 

8 Dies ist auch dann anzunehmen, wenn man der Behauptung des Iosephus (ant. 14, 
188; c. Apion. 2,37), Caesar habe die Rechte der alexandrinischen Juden inschriftlich auf
zeichnen lassen, mit der gebotenen Skepsis begegnet. Unter der Voraussetzung, daß Iose
phus hier Caesar und Augustus verwechselt (so schon T H . REINACH, REJ 79, 1924,123; vgl. 
ferner bes. TCHERIKOVER, CPJ I 56 Anm. 20; dens., Hellenistic Civilization 514 Anm. 81 
mit weiterer Literatur), hat diese Nachricht sicherlich einen wahren Kern. Ein entsprechen
der Hinweis im Brief des Claudius an die Alexandriner (Z. 86 ff.; zitiert wird nach dem 
letzten, ausführlich kommentierten Abdruck CPJ I I Nr. 153) läßt erkennen, daß Octavian/ 
Augustus die jüdischen Privilegien in Alexandria bestätigte. In diesem Punkt verdient auch 
das von Iosephus angeführte Edikt des Claudius zugunsten der alexandrinischen Juden 
(ant. 19,282; vgl. auch Philo, Flacc. 50) Glauben. 

9 Philo, Flacc. 54. 
10 Den Verlauf des Pogroms schildert Philo in den sich teils ergänzenden, teils aber auch 

in Einzelheiten widersprechenden (vgl. SMALLWOOD 3.19.45) Schriften «legatio ad Gaium> 
und <in Flaccum>. Hintergründe und Anlässe können hier ebenso wie alle Detailprobleme 
(ζ. Β. der genaue Ablauf der einzelnen Ereignisse, der Abreisetermin der beiden Gesandt
schaften an Caligula [zu chronologischen Fragen J. P. V. D. BALSDON, JRS 24, 1934, 19 ff.; 
SMALLWOOD 45 ff. 47ff.]) unberücksichtigt bleiben, da sie für die folgenden Ausführungen 
nicht wesentlich sind. Zu der Beschränkung auf einen Stadtteil, wohl das ursprüngliche 
jüdische Quartier <Delta> (los. ant. 2,494), vgl. leg. 123 ff. Flacc. 55. Diese Maßnahme 
wurde durch das oben angesprochene Edikt des Flaccus veranlaßt oder zumindest nach
träglich - die genaue zeitliche Reihenfolge läßt sich nicht mit Sicherheit festlegen - sank-



322 Dieter Hennig 

lust weiterer, auf gewohnheitsrechtlichem Wege erworbener Privilegien, auf die 
kein nachweisbarer Rechtsanspruch bestand. So etwa war die Situation, als schließ
lich eine griechische und eine jüdische Gesandtschaft die Genehmigung erhielten, 
ihre Sache in Rom dem Kaiser persönlich vorzutragen. Über den Verlauf der A n 
hörung beider Parteien durch Caligula gibt Philo als Leiter der jüdischen Delega
t ion einen detaillierten Bericht (leg. 349-367) . u Wenn auch an seinen Ausführungen 
wegen der propagandistischen Zielsetzung der Schrift und seiner persönlichen 
Verwicklung zahlreiche Abstriche gemacht werden müssen, so w i r d man doch der 
Schilderung des äußeren Rahmens i m großen und ganzen Glauben schenken dür
fen. Danach empfing Caligula die Kontrahenten, während er gleichzeitig die Gär
ten des Maecenas und Lamia mitsamt den dazugehörigen Gebäuden inspizierte. 
Von einer geordneten Verhandlung unter Einhaltung der üblichen Formalitäten 
sowie der Hinzuziehung von σύνεδροι, deren Fehlen Philo (leg. 350) ausdrücklich 
betont, konnte unter diesen Umständen keine Rede sein. Da aber das neue Bruch
stück der <Acta Alexandrinorum> eine solche offenbar voraussetzt, kann es sich 
schwerlich auf die i n der <legatio> geschilderte Audienz beziehen. 

Schließlich entließ Caligula nach den Aussagen Philos die jüdischen Gesandten 
ungnädig mi t der Bemerkung, sie schienen ihm mehr M i d e i d als Strafe zu ver
dienen, wei l sie nicht in der Lage seien, die Göttlichkeit seines Wesens zu erken
nen; es war also keine Entscheidung getroffen worden. Daher hat man zu Recht 
vermutet, daß sich sowohl die jüdische wie auch die griechische Gesandtschaft, 
der neben dem als fanatischer Antisemit bekannten Apion auch Isidoros ange
hörte (leg. 355), i n Erwartung einer definitiven Regelung noch i n Rom aufhielten, 
als Caligula am 24. Januar 41 ermordet wurde.12 Als dies i n Alexandria bekannt
wurde, hielten die Juden die Stunde der Vergeltung für gekommen. Sie hatten sich 
i n der Zwischenzeit mi t Waffen versorgt und offenbar auch Zuzug aus der Chora 
und sogar aus Palästina erhalten.13 Es kam zu einer schweren Revolte, die schließ-

tioniert (zum Residenzrecht SMALLWOOD 9 f. 20f.). In der Literatur sind diese Ereignisse 
vielfach behandelt worden. Vgl. z.B. SCHÜRER I 495ff.; BALSDON 129ff.; BELL, Jews and 
Christians 16ff.; dens., Juden und Griechen 16ff.; dens., JRS 31,1941,5ff.; H . Box, Phi-
lonis Alexandrini in Flaccum, Oxford 1939, X X X V I I I ; TCHERIKOVER, CPJ I S. 65 ff.; zu
sammenfassend SMALLWOOD 14 ff. 

11 los. ant. 18,257-260 bietet keine sachlichen Ergänzungen. Er nennt lediglich Apion 
als Leiter der griechischen Gesandtschaft. 

12 So z. B. BALSDON 143; TCHERIKOVER, CPJ IS . 71. IIS. 51; SMALLWOOD 30. 
13 Tos. ant. 19,278. Die Verstärkung durch Juden aus der Chora und Palästina ergibt 

sich aus der scharfen Warnung des Claudius (CPJ I I 153 Z. 96ff.) vor einer Fortsetzung 
dieser Praxis. Verfehlt ist die gekünstelte Interpretation der Stelle durch R. LAQUEUR, Klio 
20,1926,95, der glaubt, daß Claudius hier von Verhältnissen in Rom spricht. Vgl. dazu 
die kurze Erwiderung von M . ENGERS ebd. 176 ff. Zu modern erscheint die Ansicht von 
T H . REINACH, REJ 79,1924,130, Claudius habe eine drohende Übervölkerung Alex
andrias verhindern wollen. Dagegen dürfte der von ihm in zweiter Linie angeführte Grund, 
nämlich die Furcht vor einem möglichen jüdischen Übergewicht in der Stadt, schon eher 
das Richtige treffen. 
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lieh auf kaiserlichen Befehl durch den Präfekten unterdrückt wurde.14 Dies machte 
neue Gesandtschaften der beiden verfeindeten Bevölkerungsgruppen notwendig, 
und zwar nunmehr an Claudius, der die ungeregelte Frage der jüdisch-griechischen 
Beziehungen in Alexandria als eine der vielen Hypotheken von seinem Vorgänger 
übernehmen mußte. Zweck der beiden Gesandtschaften war es, Claudius zu sei
nem Regierungsantritt zu beglückwünschen und gleichzeitig zu den jüngsten Z w i 
schenfällen Stellung zu nehmen. Dieser Situation entspricht das vorliegende Text
fragment, sofern die obigen Vermutungen über seinen Inhalt zutreffen: Die Juden 
beklagen sich über den durch das Pogrom des Jahres 38 und das Edikt des Flaccus 
erfolgten Verlust wirklicher bzw. vermeintlicher Rechte, während die Griechen auf 
die von den Juden i m Jahre 41 angerichteten Verwüstungen in den Tempeln hin
weisen. Was die auftretenden Personen anbetrifft, so hat PARSONS, sicherlich mi t 
vollem Recht, darauf hingewiesen, daß Isidoros in Alexandria als Allerweltsname 
anzusehen sei und daß T i . Claudius für sich allein lediglich einen Terminus post 
quem, aber noch keinen Anhaltspunkt für eine Identifizierung biete. Das Zusam
mentreffen beider Namen in einem unbestreitbar zu den <Acta Alexandrinorum» 
gehörenden und in das 1. Jahrhundert zu datierenden Text erlaubt es jedoch, sie 
mi t den gerade auch aus diesen Akten bekannten, in die nämliche Zeit gehören
den und zusammen agierenden Exponenten der alexandrinischen Griechen gleich
zusetzen. Isidoros wäre dann jener bereits oben erwähnte Teilnehmer der Ge
sandtschaft an Caligula, von dem man hier zum ersten M a l den Namen seines 
Vaters erfährt. Seine spätere Verurteilung durch Claudius schildern die sog. A c t a 
Isidori> ( M I V ) . Für den an zweiter Stelle genannten T i . Claudius bieten sich zu
nächst mehrere Möglichkeiten an, da aus dem berühmten Brief, den Claudius als 
An twor t auf die ihm überbrachten Glückwünsche, Ehrungen und Bitten i m Herbst 
41 nach Alexandria schrieb, drei griechische Gesandte dieses Namens bekannt 
sind: T i . Claudius Phanias, T i . Claudius Archibius und schließlich T i . Claudius 
Balbillus. A n diesen als einen der Wortführer der Gesandtschaft, der mehrfach an 
hervorgehobener Stelle genannt wi rd , 1 5 ist, wie sich auch aus den folgenden Aus
führungen ergeben w i r d , i n erster Linie zu denken. 

Die bis jetzt gewonnenen Erkenntnisse können zur Lösung eines Problems i n 
nerhalb der eben erwähnten Isidorosakten beitragen. I m Jahre 1930 veröffentlichte 
W . U X K U L L - G Y L L E N B A N D in den Sitzungsberichten der preußischen Akademie der 
Wissenschaften (phil.-hist. K L , Abh . 28, S. 664 ff.) zwei Kolumnen eines Papyrus
textes, der zu diesen Akten zu gehören schien, obwohl eine sinngemäße Einord
nung der nahezu vollständigen bzw. mi t großer Sicherheit ergänzten 15 Textzeilen 
der zweiten Kolumne (von der ersten sind nur die Zeilenenden erhalten) i n den 

14 los. ant. 19,279. 
15 So steht er schon bei der Aufzählung der Gesandten (Z. 16) an erster Stelle. Vgl. fer

ner Z. 36 ό έμοί τιμΜώτςιτοξ Βάρβιλλος; Ζ . 105 ff.; zu seiner Person MUSURILLO 130ff. 
(mit weiterer Literatur); ferner J. SCHWARTZ, BIFAO 49, 1950, 45ff.; A. u. E. BERNAND, 
Les inscriptions grecques et latines du Colosse de Memnon, Paris 1960, 90 ff. 
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Zusammenhang der übrigen Stücke der Isidorosakten nicht i n befriedigender 
Weise gelang.16 Auch der Schrift und der äußeren Form nach paßt der am Ende 
des 2. oder am Anfang des 3. Jahrhunderts geschriebene Text nicht zu den rest
lichen Isidorosakten. Z u r Verdeutlichung der weiteren Ausführungen w i r d die 
zweite Kolumne, wieder i m Anschluß an die Edit ion von T C H E R I K O V E R (CPJ I I 
S. 78 N r . 156 c), abgedruckt, die von der Originalpublikation lediglich i n einigen 
Ergänzungen abweicht.17 

col. II 

- 'Ισίδωρος -
κ[αλα] λέγει, κύριε Σεβαστέ, Β[άλβιλλος, 

20 [περί τ]ών σων πραγμάτων. τ[ούναντίον 
[σοι δέ,] Άγρίππα, προς α είστ)[γεϊ περί Ι ο υ 
δαίων] άντικαταστήσομαι. ένκ[αλώ αύτοΐς 
[δτι κ ] α ι δλην την οίκουμένην [έπιχειροϋσιν 
[ταράσ]σειν. δει δέ το κατ ' εκα[στον σκοποΰντα 

25 [κρίν]ει[ν] Τ9Υ οχλον. ουκ είσιν Άλ[ε1ανδρεϋσιν 
όμοιοπαθεΐς, τρόπω δε Αίγυπτ[ίων όμοιοι, 
ουκ είσι ϊσοι τοις τον φόρον τελ[οΰσι; 

- Άγρίππας -
[Αι]γ[υπτ]ίοις έστησαν φόρους [ο]ί αρχ[οντες 

30 [. . ] · [•] . [ . • ·]ν. τούτοις δέ ουδείς. 
- Βάλβιλλος -

Ί δ έ επί π[ηλί]κην τόλμην η ό Φε[ός αύτοΰ η 

Während die übrigen Stücke der Isidorosakten in den beiden bisher bekannten 
Abschriften sich streng auf den Prozeßbericht mi t den dazugehörigen Wortge
fechten zwischen allen Beteiligten konzentrieren, findet hier eine Debatte zwischen 
Isidoros und Agrippa über die Rechtsstellung der Juden in Alexandria statt, i n 

16 UXKULL-GYLLENBAND a. a. O. glaubte, eine ausführlichere Rezension der Isidoros
akten vor sich zu haben (zustimmend A. v. PREMERSTEIN, Gnomon 8,1932,202); vgl. fer
ner TCHERIKOVER, CPJ I I S. 67. 

17 Z. 20 τ[ούναντίον] nach Ergänzung von ROBERTS, vgl. MUSURILLO 24; Z. 24 f. 
TCHERIKOVER [σκοποΰντα] statt [παρέντα] UXKUIX-GYLLENBAND; [κρίν]ει[ν] TCHER. statt 
[σκοπ]εϊ[ν] U.-G. Im Abdruck CPJ I I 156 c ist zwar im Anschluß an MUSURILLO die Zeilen
zählung von UXKULL-GYLLENBAND berichtigt, dafür aber gleichzeitig durch Weglassung 
des Artikels vor φόρον in col. I I Ζ. 27 ein sinnentstellender Fehler übernommen worden. 
So erklärt sich denn auch die Anmerkung zu Z. 29 (CPJ I I S. 79) « . . . Agrippa speaks 
about φόροι in the plural, whereas Isidoros meant the φόρος» (Sperrung von TCHERI
KOVER a. a. O.). Isidoros meinte nicht nur den φόρος, d. h. die Laographia, sondern 
sprach das auch ganz deutlich aus. In der Anordnung der Namen der jeweiligen Sprecher 
im Verhältnis zur folgenden Zeile ist die Originalpublikation maßgeblich, d. h. das Iota 
von Ισίδωρος (Ζ. 18) steht über dem Rho von κύριε Ζ. 19, das Alpha von Άγρίππας 
Ζ. 28 über dem ,Epsilon von έστησαν und das Beta von Βάλβιλλος (Ζ. 31) über dem Eta 
von π[ηλί]κην. 
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die auch ein Balbillus eingreift, den U X K U L L - G Y L L E N B A N D ganz richtig mi t dem 
Sprecher der an Claudius gerichteten alexandrinischen Gesandtschaft gleichgesetzt 
hat (a. a. O. S. 671); dies wäre allerdings der einzige Beleg für seine Anwesenheit 
bzw. M i t w i r k u n g beim Isidorosprozeß. Das eigentliche Problem aber liegt i n der 
Frage, i n welchem Stadium des Prozesses dieses Thema zur Sprache gekommen 
sein könnte. Der Prozeßbeginn ist sowohl aus der sog. Rezension A (nach Musu -
R I L L O ) sowie mi t geringen Abweichungen aus der sog. Rezension Β bekannt, ab
gesehen von dem dort fehlenden Eingangsteil, der aber ganz ähnlich gelautet 
haben dürfte wie in A. I n der zweiten Kolumne der Rezension B, die, da auf dem 
gleichen Papyrusblatt geschrieben, unmittelbar auf die erste gefolgt sein muß, 
scheint bereits die Verurteilung und Abführung des Isidoros behandelt worden zu 
sein. Das gleiche gil t für eine weitere, zur Rezension A gehörende Kolumne, die 
stets fälschlich als Kolumne I I I bezeichnet w i rd , obwohl sie allein vom Inhalt her 
unmöglich auf die Kolumne I I dieser Abschrift gefolgt sein kann,18 da nach einem 
letzten Geplänkel zwischen dem Kaiser sowie dem hier erstmalig als Mitange
klagten genannten Lampon und Isidoros die Abführung der Delinquenten zur 
Hinrichtung befohlen w i r d . I n keiner der beiden Rezensionen oder besser gesagt 
Abschriften, wo die eigentliche Verhandlung w o h l alsbald mi t der Verurteilung 
des Isidoros und Lampon geendet hat und lediglich das Nachspiel breiteren Raum 
einnahm, in dem die Alexandriner dem Kaiser noch einmal furchtlos gegenüber
treten, läßt sich der Disput über den Status der alexandrinischen Juden sinnvoll 
unterbringen. Hingegen paßt er vorzüglich zu P. Oxy. 3021, w o dieses Thema vor 
einem Kaiser des 1. Jahrhunderts in Anwesenheit eines Isidoros und eines T i . 
Claudius verhandelt w i r d . Damit gewinnt die oben vorgeschlagene Deutung von 
P. Oxy. 3021 und die Identifizierung der dort genannten Personen eine weitere 
Stütze. Gleichzeitig zeigt sich, daß das von U X K U L L - G Y L L E N B A N D edierte Papyrus
fragment nicht zu den eigentlichen Isidorosakten gehört. Es ist vielmehr, wenn 
auch i n einer sehr viel späteren - wahrscheinlich sogar mehr oder weniger ab
weichenden - Abschrift, ebenso wie P. Oxy. 3021, Tei l eines Berichtes über die 
vor Claudius geführten Verhandlungen der jüdischen und griechischen Gesandt
schaft, letzterer unter Führung des T i . Claudius Balbillus. Darauf deutet auch die 
frappante Parallele zwischen dem von Isidoros in dem oben zitierten Text gegen 
die Juden erhobenen Vorwur f col. I I Ζ . 23 ολην την οίκουμένην [έπιχειροΰσιν] | 
[ταράσ]σειν und der von Claudius in seinem nach Alexandria gerichteten Brief i m 
Falle jüdischen Ungehorsams ausgesprochenen Drohung hin (CPJ I I 153 Z . 99t): 
αυτούς έπεξελεύσομαι καΦάπερ κοινήν | τεινα της οικουμένης νόσον εξεγείροντας. 

Welche Folgen haben nun die bisher gewonnenen Ergebnisse für die Rekon
struktion der einschlägigen Ereignisse nach der Ermordung Caligulas? 

18 Vgl. WILCKEN, Chrestomathie S. 25; dens., Zum alexandrinischen Antisemitismus, 
Abh. d. kgl. Sachs. Gesellsch. d. Wiss., phil.-hist. KL, Leipzig 1909, 806; BELL, Juden und 
Griechen 28 f.; MUSURILLO 117; TCHERIKOVER, CPJ I I S. 67. 
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I n neueren Arbeiten ist die Ansicht vertreten worden, daß Claudius nach der 
Regierungsübernahme die noch in Rom weilenden, ursprünglich an seinen Vor
gänger gerichteten Gesandtschaften der Juden (Philo) und der Griechen (Apion, 
Isidoros) angehört und dann eine Entscheidung getroffen habe, wie sie sich in dem 
bei Iosephus (ant. 19, 280-285) angeführten Edikt widerspiegele,19 abzüglich eini
ger dort vorgenommener Verfälschungen, über deren Ausmaß die Meinungen 
auseinandergehen.20 Dies sei geschehen, noch bevor die wieder ausgebrochenen 

19 Die besonders in älteren Arbeiten (so z. B. H . W I L L R I C H , Klio 3,1903,404; M . E N 
GERS, Klio 18, 1923, 86; ders., Klio 20, 1926, 174 ff.; R. LAQUEUR, Klio 20, 1926, 100 f.; 
H . S. JONES, JRS 16,1926,24, und schließlich auch BELL, JRS 31,1941, 9) verbreitete An
schauung, daß das Edikt, dessen Wortlaut in diesen Fällen häufig als weitgehend authen
tisch angesehen wird, allein auf den Einfluß des Agrippa und seines älteren Bruders Hero-
des zurückzuführen sei, ist keinesfalls akzeptabel. Selbst wenn man das gehässige und, 
wie auch der Zusammenhang zeigt, gewiß nicht objektive Urteil des Tacitus über den 
Charakter des Claudius gebührend berücksichtigt (ann. 12,3,2), so bleibt doch zu be
denken, daß solche Entscheidungen gar nicht ohne den Rat von Fachleuten der kaiser
lichen Kanzlei getroffen werden konnten, während Iosephus dagegen natürlich bestrebt 
ist, die Rolle der beiden jüdischen Könige herauszustreichen. Zu den Spekulationen über 
einen Sinneswandel des Claudius, der sich in Differenzen zwischen diesem Edikt und sei
nem Schreiben an Alexandria manifestieren soll, s. u. Anm. 20. 

20 Alle Versuche, den Wortlaut des Edikts, insbesondere den entscheidenden ersten 
Satz: τους έν 'Αλεξάνδρεια 'Ιουδαίους Άλεξανδρεΐς λεγόμενους συγκατοικισ&έντας . . . 
Άλεξανδρεΰσι και 'ίσης πολιτείας . . . τετευχότας, mit dem durch den Brief des Claudius 
sicher bezeugten Nichtbürgerstatus der in Alexandria ansässigen Juden zu harmonisieren 
(BELL, Jews and Christians 15 f.; SMALLWOOD 10; vgl. auch H . S. JONES, JRS 16, 1926, 
27ff..), sind, wie TCHERIKOVER (CPJ I S. 70 bes. Anm. 45. Hellenistic Civilization 409 ff.; 
vgl. bereits T H . REINACH, REJ 79, 1924, 125 f.) gezeigt hat, zum Scheitern verurteilt. Eine 
manifeste Fälschung, die auch bei der Beurteilung aller anderen Punkte zu äußerster Vor
sicht mahnt, ist die Behauptung, Augustus habe die Einsetzung eines neuen Ethnarchen 
(oder Genarchen) zugelassen (dazu TCHERIKOVER, CPJ I S. 57 Anm. 22; ders., Hellenistic 
Civilization 302, 412f.). M i t vollem Recht hat deshalb TCHERIKOVER alle Aussagen des 
Ediktes, die nicht durch parallele Bestimmungen des Briefes bestätigt werden, als Fäl
schungen ausgeschieden. Wie Iosephus selbst einräumt, hat er das Edikt nicht im Wortlaut 
zitiert: ant. 19, 279: πέμπει (sc. Κλαύδιος) . . . διάγραμμα . . . γεγραμμένον τοΰτον τον 
τρόπον; 286: . . . διάταγμα τοΰτον ην τον τρόπον γεγραμμένον. Auf der ganz abwegigen 
Vorstellung einer solchen wörtlichen Wiedergabe, wobei eine modernen Maßstäben ent
sprechende Urkundentreue vorausgesetzt wird, basieren im Grunde alle Arbeiten, in denen 
von einer grundlegenden Änderung bzw. weitgehenden Modifizierung der Ansichten des 
Claudius zwischen Brief und Edikt die Rede ist: M . ENGERS, Klio 20, 1926, 175 f.; R. 
LAQUEUR, Klio 20, 1926, 102 f., glaubt sogar im Brief selbst, der seiner Meinung nach 
deutliche Spuren von späteren Zusätzen und Erweiterungen zeigt, im Urteil des Kaisers 
einen Wandel erkennen zu können, der nach UXKULL-GYLLENBAND (a. a. O. 676) durch 
den Isidorosprozeß, nach M O M I G L I A N O 34 vielmehr durch das Verhalten der Juden in 
Rom ausgelöst wurde (so auch LAQUEUR a. a. O.). Es ist jedoch völlig undenkbar, daß ein 
Kaiser (und das gilt auch für Claudius!) und die hinter ihm stehenden fachkundigen 
Berater in der gleichen Sache innerhalb von wenigen Monaten - um bei der bisher üb
lichen Anordnung der Ereignisse zu bleiben - in wesentlichen Punkten zu zwei ganz kon-
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Unruhen in Rom bekanntgeworden seien. Erst danach seien neue jüdische und 
griechische Gesandtschaften aus Alexandria eingetroffen, die Claudius beglück
wünschen und gleichzeitig zu den jüngsten Vorfällen Stellung nehmen sollten. Das 
Ergebnis dieser Verhandlungen habe sich i m Brief des Claudius an die Alexandri
ner niedergeschlagen.21 

Dagegen ist nun sogleich einzuwenden, daß die zur Verfügung stehenden Quel
len von einem Empfang der Gesandtschaften des Philo bzw. Isidoros durch Clau
dius nichts berichten (zur Interpretation von διακούσας αμφοτέρων in Ζ . 88 des 
Claudiusbriefes an die Alexandriner s. u . S. 329 u . A n m . 25). Dazu kommen noch 
weitere allgemeine Bedenken. A m 10. November 41 wurde der Brief des Claudius 
in Alexandria ausgehängt, nachdem bereits eine öffentliche Verlesung stattgefun
den hatte. Er war also etwa M i t t e Oktober i n Rom abgeschickt worden. Voran 
gingen die Verhandlungen mi t den Gesandten, die Entscheidungen des Kaisers i n 
den einzelnen Punkten und die Abfassung des Briefes durch Claudius bzw. die 
kaiserliche Kanzlei. Da Claudius ja auch noch andere Regierungsgeschäfte zu er
ledigen hatte, w i r d dies sehr w o h l einige Zeit i n Anspruch genommen haben. Die 
Nachricht vom Tode Caligulas und der Nachfolge des Claudius ist auf dem 
schnellsten Weg nach Syrien übermittelt worden. Trotz der noch winterlichen 
Jahreszeit benutzte der Überbringer offenbar den Seeweg über Alexandria und 
langte, da seine Fahrt günstig vonstatten ging,22 w o h l i n der 2. Februarhälfte dort 
an.23 Dies war das Signal zu dem von langer Hand vorbereiteten Aufstand der 
Juden, den der Präfekt bei der ersten Gelegenheit nach Rom gemeldet haben 
dürfte, d. h . spätestens Ende März hat man dort über die neue Lage Bescheid ge
wußt. Claudius müßte also, legt man die obige Rekonstruktion der Ereignisse zu
grunde, die noch in Rom weilenden jüdischen und griechischen Gesandten in den 

trären Entscheidungen kamen und diese den Betroffenen mitteilten, ohne unter Bezug
nahme auf die vorangehende Regelung deren Revision bzw. Aufhebung entsprechend klar
zustellen. 

21 In diesem Sinn etwa BALSDON 143 f.; TCHERIKOVER, CPJ I S. 71 ff.; SMALLWOOD 
27 ff. 

22 los. bell. lud. 2,203. 
28 Nach BALSDON, JRS 24,1934,19, erhielt der syrische Legat P. Petronius Ende Februar 

die Nachricht von der Ermordung Caligulas. SMALLWOOD 28 Anm. 2 veranschlagt hingegen 
für die Überfahrt mindestens einen Monat und rechnet mit dem Ausbruch der Unruhen 
in Alexandria nicht vor Mitte März, die dann frühestens Ende April/Anfang Mai nach 
Rom gemeldet worden seien. Diese Zeitansätze scheinen etwas zu reichlich bemessen zu 
sein. Im allgemeinen geht man davon aus, daß die Thronbesteigung des Claudius Mitte 
Februar in Alexandria bekannt wurde. Wie schnell die Strecke Rom-Alexandria bewäl
tigt werden konnte, zeigen die bei Plin. n. h. 19, 3 angegebenen Rekordzeiten von 6 und 
7 Tagen von Messina und von 9 Tagen von Puteoli aus. Diese unter besonders günstigen 
Bedingungen (wahrscheinlich während der Etesien) erreichten Werte lassen sich hier na
türlich nicht zugrunde legen. Wie Tac. hist. 4,51,1 zeigt, fanden sich aber immer Leute, 
die bei der Aussicht auf entsprechende Belohnung auch im Winter die Fahrt über das 
offene Meer riskierten. 
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ersten zwei Monaten nach seiner Regierungsübernahme empfangen haben, denn 
nach Kenntnis der neuesten Ereignisse in Alexandria war es sinnlos, sich mi t 
Leuten ins Benehmen zu setzen, die darüber nicht Bescheid wissen konnten. Da 
überdies bald darauf die beiden neuen Gesandtschaften eingetroffen sein dürften, 
müßte sich Claudius innerhalb weniger Wochen zweimal mi t den alexandrinischen 
Problemen beschäftigt haben. Das ist zwar sicherlich nicht völ l ig ausgeschlossen, 
aber doch eine zumal beim Fehlen jeden Hinweises i n den Quellen wenig wahr
scheinliche Annahme. 

Konkretere Ergebnisse als diese zugegebenermaßen auf ungesicherter Grund
lage basierenden Überlegungen verspricht die Untersuchung der Frage, i n welchem 
zeitlichen und sachlichen Verhältnis das erste bei Iosephus (ant. 19,280 ff.) wieder
gegebene Edikt des Claudius, das, wie bereits erwähnt, i m Frühjahr 4 1 , und zwar 
noch vor dem Bekanntwerden der jüdischen Revolte i n Rom, nach Anhörung der 
ursprünglich an Caligula gerichteten Gesandtschaft zustandegekommen sein soll 
(o. S. 326), zum Brief des Claudius vom Oktober/November 41 steht. Dabei ist 
vorab festzustellen, daß dieses Edikt nach den Aussagen des Iosephus nicht nur 
nach Alexandria, sondern auch nach Syrien geschickt wurde, obwohl der Text 
selbst ausschließlich auf die speziell alexandrinischen Verhältnisse zugeschnitten 
ist. A u f diese Angabe, die von vorneherein mi t größter Skepsis aufgenommen wer
den muß, w i r d noch zurückzukommen sein. I m übrigen kann kein Zweifel daran 
bestehen, daß das Edikt selbst massive Fälschungen aufweist (vgl. A n m . 20), denen 
andererseits deudiche Parallelen zum Claudiusbrief gegenüberstehen. So w i r d 
in beiden Verlautbarungen darauf hingewiesen, daß die Juden schon seit langer 
Zeit i n Alexandria leben, wobei die Formulierung bei Iosephus (19, 281): έπιγνούς 
ανέκαθεν τους εν 'Αλεξάνδρεια Ιουδαίους . . . συγκατοικισθέντας τοις πρώτοις 
ευθύ καιροϊς Άλεξανδρεΰσι, i m Verhältnis zu der neutralen und i n der Sache w o h l 
korrekten des Briefes (Z . 83f.): Ίουδαίο<ι)ς τοις | την αυτήν πόλειν εκ πολλών 
χρόνων οίκοΰσει, deutlich die Handschrift des projüdischen Fälschers zeigt. Unter 
Berufung auf entsprechende Verfügungen des Augustus werden die bisherigen 
Rechte der Juden bestätigt, umständlich und mi t ständigen Wiederholungen i m 
Edikt (282: κα ι μετά τό τη ημετέρα ηγεμονία Άλεξάνδρειαν ύπό τοΰ Σεβαστού 
ύποταχθήναι πεφυλάχθαι αύτοΐς τα δίκαια - 283 . . . τον Σεβαστόν . . . βουλόμενον 
ύποτετάχθαι εκάστους εμμένοντας τοις ιδίοις έ'θεσιν κα ι μη παραβαίνειν άναγκα-
ζομένους την πάτριον θρησκείαν - 285 βούλομαι μηδέν . . . τών δικαίων τ φ 
'Ιουδαίων εθνει παραπεπτωκέναι, φυλάσσεσθαι δ' αύτοίς κα ι τα πρότερον δικαιώ
ματα έμμένουσι τοις ιδίοις Efteaiv),kurz und bündig i m Brief (Ζ. 85 ff.: κα ι μηδέν 
τών προς θρησκείαν αύτοϊς νενομισμένων | τοΰ θεοί} λοιμένωνται, άλλα έώσιν 
αυτούς τοις εθεσιν | χρήσθαι ΰς και επί τοΰ θεοΰ Σεβαστού, απερ κα ι έγώι | δια-
κούσας αμφοτέρων έβεβαίωσα). Dazu kommt dann schließlich noch die Warnung 
vor erneuten Umtrieben, bei der allein sich das Edikt bezeichnenderweise wesent
lich kürzer ' faßt (άμφοτέροις τέ διακελεΰομαι τοις μέρεσι πλείστην ποιήσασθαι 
πρόνοιαν, δπως μηδεμία ταραχή γένηται μετά τό προτεθήναί μου το διάταγμα) 
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als die deutlich von persönlichem Unwil len gefärbte Stelle des Briefes (Z . 77ff.: 
ταμιευόμενος έμαυτώι | κατά των πάλειν άρξαμένων όργήν άμεταμέλητον | απλώς 
δε προσαγορεΰωι δτι αν μη καταπαύσηται την όλέ|θριον δργήν ταύτην κατ ' αλλήλων 
αύθάδιον έγβιασθήσομαι | δ ΐξαι ΰόν έστιν ήγεμών φιλάνθροπος εις όργήν δικαίαν 
μεταβεβλη|μένος. Gerade diese letzte Parallele ist ein Anhaltspunkt dafür, daß das 
Edikt nicht, wie man allgemein geglaubt hat, vor, sondern eben nach dem Be
kanntwerden der jüdischen Revolte erlassen worden ist, was übrigens auch der 
Reihenfolge der Erzählung bei Iosephus (ant. 19,279) entspricht. Bedenkt man 
dazu die inhaltlichen Kongruenzen, die alle nicht von vorneherein als Fälschung 
verdächtigen Bestimmungen des Edikts abdecken, so erhebt sich die Frage, ob 
Iosephus bzw. seinem Gewährsmann24 überhaupt etwas anderes als der Claudius
brief vorgelegen hat. Wie die dortige ausführliche Erörterung der jüdischen Rechte 
sowie der jüdisch-griechischen Beziehungen (Z. 82-98) zeigt, ist über diesen Punkt 
zwischen Claudius und den griechischen und jüdischen Gesandten verhandelt wor
den; hätte es ein dem Brief voraufgehendes Edikt gegeben, so hätte dies eine so 
breite Behandlung des Problems an dieser Stelle w o h l überflüssig gemacht, zu
mindest aber wäre ein eindeutiger Hinweis auf eine solche anderen Orts getroffene 
oder allenfalls auch noch zu erwartende Regelung notwendig gewesen. Stattdessen 
betont Claudius in seinem Schreiben nach der Aufzählung der jüdischen Privile
gien, daß er seine Entscheidung in dieser Sache nach Anhörung beider Parteien 
getroffen habe: διακούσας αμφοτέρων έβεβαίωσα (Ζ. 88). Bei unvoreingenomme
ner Interpretation kann sich das διακούσας αμφοτέρων nur auf die gerade abge
schlossenen Verhandlungen beziehen, und ebenso können m i t αμφότεροι nur die 
i m Brief genannten Gesandten und ihre unbekannten jüdischen Kontrahenten ge
meint sein.25 Die Zusicherung selbst (έβεβαίωσα) ist als Ergebnis der mündlichen 

24 Die Herkunft der Urkunden bei Iosephus ist ebenso umstritten wie die Echtheit 
der einzelnen Stücke. Zu den verschiedenen Theorien, die vor allem auf Untersuchungen 
des 14. Buches basieren, vgl. B. NIESE, Hermes 11,1876, bes. 477; dens., H Z 76,1896,222; 
SCHÜRER I 85 Anm. 1; R. LAQUEUR, Der jüdische Historiker Flavius Iosephus, Gießen 
1920, 221 ff.; H . ST. J. THACKERAY, Iosephus, the Man and the Historian, New York 
1929, 70 f. 

25 Das διοικούσας αμφοτέρων auf angeblich vorangehende Verhandlungen mit den 
Gesandtschaften des Apion und Philon zu beziehen (so vor allem TCHERIKOVER, CPJ 
I I S. 49f. zu Z. 88; ders., Hellenistic Civilization 414) ist hingegen nicht möglich. Wenn 
TCHERIKOVER unter Hinweis auf Z.74-77 des Claudiusbriefes (vgl. auch seine Anmer
kungen zu Z . 75) behauptet, Claudius habe eine Untersuchung, wie sie in der Wendung 
διακούσας αμφοτέρων vorausgesetzt werde, ausdrücklich abgelehnt, so trifft das ja nur 
für die Schuldfrage hinsichtlich der letzten Unruhen oder vielleicht sogar der gesamten 
Auseinandersetzungen, nicht aber für die sonstigen Probleme zu. Diese waren eben nicht 
schon längst, wie TCHERIKOVER voraussetzt, res iudicata. Damit werden dann aber auch 
seine Schlußfolgerungen bezüglich der Anhörung zweier jüdischer und griechischer Ge
sandtschaften durch Claudius, wobei sich das Ergebnis der ersten Audienz im Edikt nie
dergeschlagen haben soll, hinfällig. 
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Verhandlungen erfolgt28 und w i r d jetzt durch den Brief bestätigt. Dieser ist zwar 
nominell an die Stadt der Alexandriner (Z. 15 f. Άλεξανδρέων | xfj πόλει) gerich
tet, nennt nur die griechischen Gesandten und beschäftigt sich in seinen ersten 
Teilen bis Z . 72 ausschließlich mi t Fragen, die allein für die alexandrinischen 
Griechen relevant waren, aber der Empfänger ist nicht etwa eine städtische Be
hörde, sondern der Präfekt L . Aemilius Rectus.27 Er läßt den Brief verlesen und 
ordnet anschließend seine Publizierung an. Bei der Behandlung der einschlägigen 
Probleme werden zunächst Juden und Griechen zusammen angesprochen (Z. 77 ff., 
oben zitiert), dann ausdrücklich nur die Juden (Z. 88: κα ι Ίουδέοις δε | αντικρυς 
κελεύωι) und schließlich wieder beide Parteien (Z. 100f.: εάν | τούτων άποστάντες 
αμφότεροι κτλ.). Dies zeigt zur Genüge, daß sich der Brief an die alexandrinischen 
Juden gleichfalls wandte, auch wenn sie sich als Nichtbürger mi t einer inferioren 
Rolle begnügen mußten. Nach all dem liegt die Schlußfolgerung nahe, daß das bei 
Iosephus angeführte Edikt i n Wirklichkeit nichts anderes ist als ein Auszug aus 
dem Claudiusbrief, beschränkt auf die einschlägigen Passagen, die überdies i n 
entscheidenden Punkten (Bürgerrecht) verfälscht, durch einen ganz unpassenden 
Einschub (Wahl des Genarchen) erweitert und i m übrigen durch unsinnige Wieder
holungen der gleichen Bestimmungen aufgebläht sind.28 Der Brief selbst aber ent
hält die erste und einzige Entscheidung des Claudius in dieser Frage, die nach A n 
hörung der an ihn nach den alexandrinischen Unruhen bei seinem Regierungsan
t r i t t gerichteten Gesandtschaften der Juden und Alexandriner i m Frühjahr oder 
Sommer des Jahres 41 getroffen wurde. Dabei haben die Griechen zumindest 
Isidoros, vielleicht auch noch Apion oder sonstige prominente Vertreter ihrer an 
Caligula gerichteten Gesandtschaft, die sich noch in Rom aufhielten, hinzuge
zogen. Claudius dürfte dagegen keine Einwendungen gemacht haben; i n seinem 
Antwortschreiben blieben sie natürlich unerwähnt, da sie der neuen Delegation ja 
nicht offiziell angehörten. Bei den Juden hingegen sind offenbar zwischen der alten 
und neuen Gesandtschaft Reibereien entstanden, die die ärgerliche Bemerkung des 
Kaisers provozierten (Z. 90f . ) : μηδέ ώσπερ εν δυσεί πόλεσειν κα|τοικοϋντας; δύο 
πρεσβείας έκπέμπειν τοΰ λοιποΰ.29 

26 Einen Hinweis auf das Edikt sehen in der ganzen Wendung hingegen u. a. BELL, 
Jews and Christians 15; T H . REINACH, REJ 79,1924,123; G. D E SANCTIS, Riv. Filol. Class. 
52, 1924, 490; BALSDON 143; TCHERIKOVER a. a. O. (Anm. 25); SMALLWOOD 28. 

27 Vgl. dazu auch W. SCHUBART, Gnomon 1,1925,25. 33. 
28 Diese Ansicht vertraten bereits, wenn auch ohne jede Begründung, T H . ZIELINSKI, Re

vue de l'Université de Bruxelles 32,1926/27,130 ff., und MUSURILLO 120 Anm. 4. 
29 Weitgehende Zustimmung hat die Erklärung von H . W I L L R I C H , Hermes 60,1925, 

482 ff., gefunden, daß die von Claudius heftig kritisierte Tatsache zweier gleichzeitiger 
jüdischer Gesandtschaften durch die Existenz miteinander rivalisierender Richtungen 
innerhalb der alexandrinischen Judenschaft bedingt war, von denen die stärker helleni-
sierte Oberschicht das alexandrinische Bürgerrecht anstrebte, während die orthodoxe 
Richtung sich dem widersetzte. In diesem Sinn H . S. JONES, JRS 26,1926,25 f. 31; H . I . 
BELL, JRS 31,1941,10; SMALLWOOD 29 Anm. 2; vgl. auch E. G. TURNER, JRS 44,1954, 
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A n zweiter Stelle ist auf die möglichen Konsequenzen für die Datierung des 
Prozesses gegen Isidoros (und Lampon) einzugehen. In ihm ist Isidoros bekannt
lich zunächst selbst als Ankläger gegen Agrippa aufgetreten, und je nachdem, ob 
man i n diesem Agrippa I . oder seinen Sohn Agrippa I I . sehen w i l l , kommen für 
das Verfahren die Jahre 41 oder 53 in Frage.30 Zuletzt hat T C H E R I K O V E R (CPJ I I 
S. 68 f.) , vor allem unter Würdigung der Gesamtsituation, nachdrücklich für das 
Jahr 41 plädiert, und es ist i hm zuzugeben, daß «the pragmatical connexion of 
the events as a whole» - i n seinen Augen das entscheidende Kri ter ium - eher für 
dieses Jahr als für 53 spricht. Bei diesem Ansatz ergeben sich jedoch chronologische 
Schwierigkeiten, die - wie sich sogleich zeigen w i r d - durch die hier vorgenom
mene Deutung von P. Oxy. 3021 und durch die Herausnahme des von U X K U I X -
G Y L L E N B A N D edierten Payprus aus dem unmittelbaren Zusammenhang der Isido-
rosakten noch verstärkt werden. Die Verhandlung hat am 30. A p r i l und 1. M a i 
stattgefunden ( M I V ree. A col. I Ζ . 20. col. I I Ζ . 1 i n Verbindung mi t col. I Ζ . 18). 
I n ihr ist Balbillus nach der bisherigen Anschauung, die auch von T C H E R I K O V E R 
akzeptiert w i r d , als Verteidiger seiner alexandrinischen Mitbürger aufgetreten. 
Ohne zu dem zeitlichen Ablauf der Ereignisse ausdrücklich Stellung zu nehmen, 
muß T C H E R I K O V E R (wie sich aus seinen Bemerkungen CPJ I I S. 72 zu 10-15 und 
S. 80 oben, vgl . auch I 72, ergibt) dabei von der nicht gerade sehr plausiblen A n 
nahme ausgehen, daß Balbillus, der ja erst kurz vor diesem Termin mi t seinen 
Mitgesandten i n Rom eingetroffen sein konnte, sich als Anwal t eines Mannes ex
ponierte, der es gewagt hatte, einen der engsten Freunde des Kaisers anzuklagen, 
- und das noch bevor die Verhandlungen der alexandrinischen Gesandtschaft mi t 
Claudius in Gang gekommen waren. "Wie oben (S. 323 ff.) zu zeigen versucht wurde, 
hat aber Isidoros selbst an diesen Verhandlungen teilgenommen. Wenn es auch 
unbekannt ist, wodurch er zu seiner Anklage gegen Agrippa veranlaßt wurde, 
so w i r d sich Isidoros zu einem solchen Schritt doch w o h l erst entschlossen haben, 
als es der Balbillusgesandtschaft, vielleicht wegen einer Intervention Agrippas, 
nicht gelang, die Schuld für die alexandrinischen Unruhen den Juden allein anzu
lasten und eine Beschneidung der jüdischen Rechte zu erreichen.31 Dies alles müßte 
vor dem 30. A p r i l 41 erfolgt sein. Ob das rein zeitlich möglich ist, erscheint sehr 

58. Eine ausführliche Diskussion bietet TCHERIKOVER CPJ I I S.50ff. zu Z . 90/91. Sein 
wichtigstes, hier akzeptiertes Ergebnis, daß es sich bei den von Claudius angesprochenen 
zwei jüdischen Gesandtschaften um die des Philo und die jüdischen Kontrahenten des 
Balbillus und Genossen handelt (ähnlich offenbar nach dem engl. Resümee auch I . D. 
AMUSIN, JJP 9/10,1956,169 ff.), fügt sich der oben vorgetragenen, von den Ansichten 
TCHERIKOVERS vielfach abweichenden, Rekonstruktion der Ereignisse ohne weiteres ein. 

30 Im vorliegenden Zusammenhang erscheint es wenig sinnvoll, alle Argumente zu 
wiederholen, die zugunsten des Jahres 41 oder 53 angeführt worden sind, zumal keinem 
definitive Beweiskraft zukommt. Eine Zusammenfassung bringt, neben TCHERIKOVER 
an der oben im Text angeführten Stelle, MUSURILLO 118 ff., der sich mit Vorbehalten für 
53 entscheidet. 

31 Vgl. die entsprechenden Passagen CPJ II153 Z. 73-88. 
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fraglich. Da ein definitiv beweisbares Ergebnis jedoch nicht erreicht werden kann, 
ist das Datum des Isidorosprozesses für die weiteren Überlegungen zu den Ereig
nissen der ersten Monate des Jahres 41 nicht verwertbar. 

Z u m Schluß soll i n aller Kürze noch auf die Frage eingegangen werden, wie es 
sich mi t dem sog. oikumenischen Edikt des Claudius zugunsten der Juden ver
hält. Wie bereits oben (S. 328) betont wurde, ist es ganz ausgeschlossen, daß das 
ant. 19, 280-285 zitierte διάγραμμα, das sich überdies mi t einiger Wahrscheinlich
keit als ein bloßer Aufguß der einschlägigen Bestimmungen des Claudiusbriefes 
herausgestellt hat, auch nach Syrien geschickt wurde, wie Iosephus noch ant. 19, 
279 (πέμπει δέ και διάγραμμα [sc. Κλαύδιος] . . . εϊς τε την Άλεξάνδρειαν κα ι 
Συρίαν) behauptet. Dies muß ihm w o h l auch selbst alsbald klar geworden sein, 
denn 19, 286 spricht er am Ende des Ediktzitates nur noch von Alexandria als 
seinem Bestimmungsort: το μεν ουν είζ 'Αλεξάνδρειαν υπέρ των 'Ιουδαίων διά
ταγμα τοΰτον ήν τον τρόπον γεγραμμένον. Syrien ist also als Adressat ausgeschie
den (ebenso ant. 19, 292), und es kann, wie sich auch noch i m Folgenden deutlich 
zeigen w i r d , als sicher angesehen werden, daß ein Edikt speziell für diese Provinz 
niemals erlassen worden ist. I m Anschluß an den soeben zitierten Satz heißt es 
dann bei Iosephus weiter: το δ' είς την αλλην οίκουμένην εΐχεν ούτως. Darauf 
folgt das sog. oikumenische Edikt, das die Rechte der Juden i m Bereich des ge
samten Imperium sichern sollte. Allerdings hat Iosephus vorher nirgendwo von 
einer derartigen Absicht des Claudius gesprochen, vielmehr w i r d es ganz unver
mittelt hierher gesetzt.32 Diesem Eindruck konnte sich offenbar auch der Epitoma-
tor nicht entziehen, der ja auch sonst gelegentlich kürzend und klärend in den 
Originaltext eingegriffen hat.33 So hat er an Stelle der beiden, von το μεν οΰν bis 
ούτως reichenden Sätze eine Überleitung eingefügt: κα ι είς την αλλην οίκουμένην 
έ'στειλε (sc. Κλαύδιος) διάγραμμα ταΰτα φράζον. Während man vor dem Bekannt
werden des Claudiusbriefes das <alexandrinische> Edikt gelegentlich insgesamt als 
Fälschung verdächtigt hat,34 sind derartige Zweifel beim <oikumenischen> Edikt, 
soweit mir bekannt ist, nicht geäußert worden.35 Dabei scheinen sie hier i m beson
deren Maße angebracht zu sein. Während nämlich die wiederholten blutigen 

32 F. RITSCHL, RhM 28,1873,599; RhM 30,1875, 432 f., hat als erster auf die Tat
sache aufmerksam gemacht, daß Urkunden, insbesondere im 14. Buch, ganz sinnlos und 
ohne Zusammenhang mit den berichteten Ereignissen eingefügt worden sind. Dem stimmt 
NIESE, Hermes 11,1876,466, grundsätzlich zu, erklärt jedoch im Verlauf seiner kritischen 
Ausführungen zu den von RITSCHL gezogenen Schlußfolgerungen (S. 467), daß die Ur
kunden «im 19. und 20. Buch so verständig an ihren richtigen Fleck gesetzt» seien. 

33 Vgl. B. NIESE, Flavi Iosephi opera IV p. XVI I I ff. L I X f . 
34 So z. B. P. JOUGUET, La vie municipale dans l'Égypte romaine, Paris 1911, 18 Anm. 7 

u. Nachtrag S. 475; A. STEIN, Ägypten unter römischer Herrschaft, Stuttgart 1915, 162. 
35 Besonders prononciert hat MOMIGLIANO (S. 31) Stellung bezogen: «The authenticity 

of these edicts is beyond question»;-vgl. z.B. auch TCHERIKOVER, Hellenistic Civilization 
413. Die Behauptung von BELL, Jews and Christians 15 (zustimmend D E SANCTIS, Riv. 
Filol. Class. 52,1924,500), daß beide Edikte «must stand or fall together» ist unbegründet. 
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Zwistigkeiten in Alexandria, zuletzt noch am Jahresanfang von 4 1 , ein Eingreifen 
des Kaisers unumgänglich machten, während weiterhin ein klärendes W o r t zur 
Konsolidierung der Lage in Palästina immerhin noch denkbar gewesen wäre,36 

obwohl es i n der Ta t nicht erfolgte, ist für eine generelle Intervention zugunsten 
der jüdischen Diaspora i m gesamten Reichsgebiet kein Anlaß bekannt. Claudius, 
dem eine besonders judenfreundliche Haltung sehr zu Unrecht nachgesagt worden 
ist,37 w i r d sich schwerlich, ausgerechnet am Beginn seiner Regierung, fortwährend 
mit Problemen der jüdischen Diaspora beschäftigt haben. Seine Restriktionsmaß-
nahmen gegen die römischen Juden38 und der drohende, man könnte fast sagen 
brutale Ton seines Schreibens gegenüber der alexandrinischen Judenschaft und 
darüber hinaus den Juden i m gesamten Reichsgebiet, ist mi t der i m <oikume-
nischen> Edikt zu Tage tretenden Haltung schlechterdings unvereinbar. Dazu ent
hält auch das Edikt selbst zweifelhafte Passagen:39 So ist es schwerlich vorstellbar, 
daß Herodes und Agrippa i m Text ausdrücklich als die eigentlichen Inidatoren 
genannt werden. Den Juden i m gesamten römischen Herrschaftsgebiet werden τα 
αυτά δίκαια zugestanden καθα κα ι τοϊς εν 'Αλεξάνδρεια. Legt man den Text des 
<alexandrinischen> Edikts, wie ihn Iosephus bietet, zugrunde, so bedeutet das, daß 
den Juden der Diaspora i n den jeweils von ihnen bewohnten Städten das Bürger
recht eingeräumt wurde. Das ist natürlich ausgeschlossen.40 Auch die Bestimmung, 

36 Schließlich waren die dortigen Juden durch den sicher noch unvergessenen Plan des 
Caligula, seine Statue als Zeus Epiphanes Neos Gaios im Tempel von Jerusalem aufstellen 
zu lassen (leg. 346), und durch seine Förderung des Kaiserkultes auch in vorwiegend von 
Juden bewohnten Städten (man denke an den von Philo, leg. 200 ff. berichteten Zwischen
fall von Jamnia) aufs schwerste beunruhigt worden. Vgl. SMALLWOOD 31 ff.; zu mög
licherweise bis in die Regierung des Claudius anhaltenden Unruhen in Palästina J. W. 
SWAIN, HThR 37,1944,341 ff. 

37 Vgl. die berechtigten Korrekturen von TCHERIKOVER, CPJ I S. 73 f. 
38 Nach Cass. Dio 60,6, 6 sah Claudius im Jahre 41 von einer generellen Ausweisung 

der Juden aus Rom nur wegen der großen Zahl der Betroffenen und den deswegen zu 
erwartenden Unruhen ab. Er belegte sie jedoch mit einem Versammlungsverbot. Ob sich 
die bekannte Stelle bei Sueton, Claud. 25,4 (Iudaeos impulsore Chresto assidue tumul-
tuantis Roma expulit), und Acta apost. 18,2, wo ebenfalls ausdrücklich von einer Aus
weisung der Juden aus Rom die Rede ist, auf denselben Vorgang beziehen, ist hier nur 
von sekundärer Bedeutung. Orosius, hist. adv. pag. 7, 6,14, der Sueton zitiert, nennt, 
fälschlicherweise unter Berufung auf Iosephus, als Zeitpunkt das neunte Jahr des Claudius: 
vgl. MOMIGLIANO 31 ff. Sein Versuch (S. 33 f.), den Gegensatz zu den Bestimmungen des 
oikumenischen Edikts hinwegzuinterpretieren, kann nicht überzeugen. Vgl. auch T H . Z I E -
LINSKI, Revue de l'Université de Bruxelles 32,1926/27, 143 Anm. 2. 

39 Nur am Rande sei darauf hingewiesen, daß es anstelle von δπατος χειροτονηθείς 
korrekt, wie auch im Brief Z . 15, Απατος αποδεδειγμένος heißen müßte. Aus dieser Be
zeichnung zieht SMALLWOOD 28 Anm. 2 Schlußfolgerungen für die Chronologie der beiden 
Edikte. 

40 Für Reinach, REJ 79,1924,125 f., und TCHERIKOVER, Hellenistic Civilization 413, 
ist dies ein Beweis mehr für ihre Ansicht, daß die entsprechenden Bestimmungen im 
<alexandrinischen> Edikt gefälscht sein müssen und «that there is no inner connection 
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'Ιουδαίους τους εν παντί τφ ύφ' ημάς κόσμ(ρ τα πάτρια εθη άνεπικωλύτως φυλάσ
σει/ν, ist gänzlich überflüssig. Weder Iosephus noch Philo noch eine sonstige Quelle 
berichten konkret etwas davon, daß dieses Recht außer in Alexandria auch ande
ren Orts i n Frage gestellt gewesen wäre.41 I m übrigen ist ein von Iosephus nur 
wenige Kapitel später (19, 300 ff.) berichteter Zwischenfall i n der phönikischen 
Stadt Dora für die vorliegende Frage aufschlußreich. Junge Leute hatten dort das 
gleiche getan wie die Alexandriner i m Jahre 38, nämlich ein Bi ld des Claudius in 
einer Synagoge aufgestellt. Auf den Protest Agrippas schrieb der syrische Legat P. 
Petronius einen Brief an die städtischen Behörden von Dora, den Iosephus zitiert 
(303-311). Dar in w i r d der Übergriff scharf mißbil l igt und war unter Bezugnahme 
auf ein Edikt des Kaisers, zunächst in sehr allgemeiner Form: το προτεθήναι 
διάταγμα Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστού Γερμανικοί περί του έφίεσθαι Ιουδαίους 
φυλάσσειν τα πάτρια (304 f.) , ferner noch einmal ähnlich unpräzise: το τοΰ αΰτο-
κράτορος διάταγμα τοΰ έπιτρέψαντος Ίουδαίοις τοις ίδίοις εθεσι χρήσΦαι (306). 
Dann allerdings w i r d Petronius (bei Iosephus) deutlicher (310): «Damit aber noch 
klarer w i r d , was auch der Kaiser über diese ganze Angelegenheit dachte, τα εν 
'Αλεξάνδρεια αύτοΰ διατάγματα προτεΦέντα προσέθηκα» (auch wenn sie schon 
allen längst bekannt sein sollten, da sie mein hochverehrter Freund Agrippa von 
meinem Tribunal verlesen hat). Trotz der gewundenen Ausdrucksweise des Iose
phus ist w o h l das von i hm zweimal i n unbestimmter Weise angesprochene Edikt 
mi t den εν 'Αλεξάνδρεια διατάγματα προτεθέντα identisch, sonst hätte sie Petro
nius w o h l nicht zur Gedächtnisauffrischung der Magistrate von Dora an seinen 
Brief angehängt. Warum zitiert nun aber Petronius bzw. Iosephus nicht das speziell 
für Syrien ergangene oder zumindest doch das i m ganzen Reich gültige Edikt? 
Warum hat Agrippa nicht eins dieser Edikte vom Tribunal des Legaten verlesen, 
sondern ganz unpassenderweise <die in Alexandria öffentlich bekanntgemachten 
Edikte>? Die An twor t kann nur lauten, wei l es weder das eine noch das andere ge
geben hat. Iosephus, dem wohl , wie oben zu zeigen versucht wurde, nichts anderes 
als der Claudiusbrief, vielleicht schon aus zweiter Hand und mi t entsprechenden 
Verfälschungen, vorlag, hat sich hier entweder i n seinen eigenen Erfindungen ge
fangen oder ist, ohne es zu merken, auf widersprüchliche Angaben seiner Vorlage 

between the first edict (in its form given by Iosephus) and the second». Nach D E SANCTIS, 
Riv. Filol. Class. 52,1924,501 f., bezieht sich diese Formel nur «al loro diritto alla libertà 
di culto». Eine solche Bestätigung sei nicht nur für Alexandria, sondern wegen des Vor
gehens des Caligula für das ganze Reich notwendig gewesen. Für die zweite Behauptung 
fehlen allerdings die Belege, die erste kann, wenn man wie D E SANCTIS den Wortlaut des 
<alexandrinischen> Edikts, einschließlich der Bürgerrechtsbestimmungen halten wi l l , nur 
als unlogisch bezeichnet werden. 

41 Philo, leg. 346 hat, wie auch der ganze Zusammenhang deudich zeigt, mit Sicherheit 
keinen historisch-faktischen Hintergrund (vgl. auch die Anmerkungen von SMALLWOOD 
S. 314 z. Stelle). Hier spiegeln sich wohl nur die gleichen Befürchtungen wider, die Philo 
schon im <Flaccus> (44 ff.) geäußert hatte. Verfehlt sind die Ausführungen von J. JUSTER, 
Les Juifs dans l'Empire Romain I , Paris 1914,351 Anm. 5. 
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hereingefallen. Eins zumindest steht mi t Sicherheit fest: Der Brief des Petronius bei 
Iosephus läßt sich mi t dem, was der nämliche Autor kurz vorher über die Edikte 
des Claudius zugunsten der Juden berichtet hat, logisch nicht vereinbaren. 

Die Untersuchung des neuen Fragments der <Acta Alexandrinorum> P. Oxy. 3021 
hat die verschiedensten Ergebnisse gezeitigt. Es hat sich herausgestellt, daß der 
alexandrinische Gymnasiarch und Vertreter der griechischen <Nationalisten>, Isi
dores, Sohn des Dionysios, noch an den Verhandlungen der von seinem Mitbürger 
T i . Claudius Balbillus geleiteten Gesandtschaft mi t Claudius teilgenommen hat, 
woraus sich neue chronologische Bedenken gegen die Ansetzung seines Prozesses 
in das Jahr 41 ergeben. Gleichzeitig hat sich gezeigt, daß der von U X K U L L - G Y L L E N -
B A N D veröffentlichte Papyrus nicht, wie man bisher geglaubt hat, zu den Isidoros-
akten, sondern zu dem auch in P. Oxy. 3021 vorliegenden Verhandlungsbericht 
über den Empfang der griechischen und jüdischen Delegation durch Claudius ge
hört. Das zwingt zu einigen Korrekturen an den bisherigen Vorstellungen von der 
Regelung der jüdischen Frage> durch Claudius. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat 
er zu diesem Problem nur einmal, und zwar bei den Verhandlungen der Balbillus-
Gesandtschaft zunächst durch eine mündliche Entscheidung und dann definitiv 
schriftlich, i n seinem Brief an Alexandria Stellung genommen. Das bei Iosephus 
wiedergegebene Edikt zugunsten der alexandrinischen Juden dürfte nichts anderes 
darstellen als eine teilweise verfälschte Bearbeitung der einschlägigen Briefstellen. 
Während ihm aber immerhin eine tatsächliche Entscheidung des Kaisers zugrunde 
liegt und einige seiner Bestimmungen durchaus dem realen Sachverhalt entsprechen, 
haben ähnliche Anordnungen für Syrien und das übrige Imperium nicht existiert. 
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